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Oktober 2006

Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Jugend!

Die Nationalratswahl vom 1. Oktober 2006 brachte in Brand-Laaben folgendes Ergebnis:

Von 897 Wahlberechtigten haben 688 von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht, was einer Wahlbeteiligung 
von 76,7 % entspricht.

Als Leiter der Gemeindewahlbehörde danke ich allen Personen, die bei der Durchführung der Wahl geholfen 
haben. Bei den verantwortlichen Vertretern der wahlwerbenden Parteien bedanke ich mich für die Einhaltung 
des Parteienübereinkommens, mit dem es wieder gelungen ist, die Wahlplakatflut einzudämmen und Brand-
Laaben auch in Wahlzeiten nicht zuplakatieren zu lassen.

Auf Seite 2 finden Sie Informationen betreffend Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes 
(Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan, …), über Müllgefäßbestellungen und das neue Bürgerbüro der BH.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister

Helmut Lintner

Stimmen Sprengel 1 Sprengel 2 Gemeinde

abgegeben 498 240 738

ungültig 11 7 18

gültig 487 233 720 2006 2002 Veränderung

ÖVP 240 96 336 46,7% 60,0% - 13,33 %

SPÖ 105 56 161 22,4% 23,6% - 1,24 %

FPÖ 67 47 114 15,8% 9,6% + 6,23 %

GRÜNE 48 22 70 9,7% 6,1% + 3,62 %

KPÖ 4 1 5 0,7% 0,3% + 0,39 %

BZÖ 7 7 14 1,9% 0,0% + 1,94 %

MATIN 16 4 20 2,8% 0,0% + 2,78 %

Vergleich mit der 
Nationalratswahl 2002



SEITE 2 INFORMATIONEN DER GEMEINDE BRAND-LAABEN

Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes

Das Örtliche Raumordnungsprogramm (ÖROP) im Sinne des NÖ Raumordnungsgesetzes 1976 
(LGBl. 8000-21) besteht aus dem Entwicklungskonzept und aus dem Flächenwidmungsplan. Die 
Gemeinde Brand-Laaben beabsichtigt, das ÖROP zu ändern und lädt alle Eigentümer von Liegenschaften 
in Brand-Laaben ein, allfällige Wünsche betreffend der Widmung ihrer Grundstücke bis spätestens 
31. Oktober 2006 bekanntzugeben.

Die Wünsche können per Post, per Telefax, per e-mail oder persönlich im Gemeindeamt eingebracht 
werden.

Die Bürgerwünsche werden dann mit den Zielvorstellungen des Gemeinderates abgeglichen und von 
einem von der Gemeinde beauftragten Ziviltechniker in einen Planentwurf eingearbeitet. Gleichzeitig wird 
ein Entwicklungskonzept für die Gemeinde erstellt welches nach Fertigstellung gemeinsam mit dem 
Flächenwidmungsplanentwurf den Sachverständigen des Amtes der NÖ Landesregierung zu einer 
Vorbegutachtung vorgelegt wird. Nach Vornahme allfälliger Änderungen werden Flächenwidmungsplan 
und Entwicklungskonzept in einer endgültigen Fassung in Verordnungsform dem Gemeinderat zur 
Beschlussfassung vorgelegt und danach in einer sechswöchigen Frist kundgemacht. Nach Ablauf dieser 
Frist wird die Verordnung der NÖ Landesregierung zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt und bei 
positiver Erledigung rechtskräftig.

Die häufigsten Widmungsarten sind:

Bauland-Widmungen:

Wohngebiet, Agrargebiet, Kerngebiet, Betriebsgebiet, Sondergebiet (z.B. Sportanlagen, Schulen,….)

Grünland-Widmungen:

Land- und Forstwirtschaft, Grüngürtel, 
Erhaltenswerte Gebäude im Grünland

Verkehrsflächen

öffentliche und private Verkehrsflächen

Neues Bürgerbüro in Neulengbach:
Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten

Als vor einigen Jahren die Schließung der BH-
Außenstelle in Neulengbach beabsichtigt war, haben 
sich die Bürgermeister des Gerichtsbezirkes massiv 
dagegen gewehrt. Heute kann als positves Ergebnis 
die Erweiterung dieses Bürgerservices vermeldet 
werden: In der Außenstelle im Gebäude der 
Stadtgemeinde Neulengbach wurde vor geraumer 
Zeit ein vollwertiges Bürgerbüro mit den gleichen 
Standards wie in allen BH des Landes eingerichtet.
Das Angebot beinhaltet Leistungen zu folgenden 
Angelegenheiten:
Lenkberechtigungen, Übungsfahrten und 
Ausbildungsfahrten, Reisedokumente (Reisepass und 
Personalausweis), Identitätskarten, Jagdkarten, 
Religionsaustritte, Zahlungsverkehr, Wohnbauförderung 
und allgemeine Anbringen.

Das Bürgerbüro der BH St. Pölten in Neulengbach ist 
jeden Mittwoch von 8.00 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Müllgefäßänderung
bzw. –bestellung

Wer im kommenden Jahr bei der 
Restmüllentsorgung von Müllsäcken 
auf Container (oder umgekehrt) oder 
auf eine andere Containergröße 
umsteigen will, möge dies
bis spätestens Ende Oktober
im Gemeindeamt bekanntgeben.


